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durch die Landesregierung zuzustellen. Der Gerichtshof ist aber
der Auffassung, daß dieser dem Erkenntnis anhaftende Mangel
durch die zustandegekommene Genehmigung seitens der Landes-
regierung geheilt ist, und daß die Beschwerdefrist zur Anfechtung
der Entscheidung des Ehrengerichtes vom Zeitpunkt der Erteilung
der Genehmigung (7. August 1956) zu laufen begonnen hat, so daß
auch die Beschwerde gegen die ep.rengerichtliche Entscheidung
rechtzeitig ist. In der Sache selbst vermochte der Verfassungs-
gerichtshof keine Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Rechtes in Ansehung der Person des Beschwerdeführers
durch die Entscheidung des Ehrengerichtes festzustellen. (Im übrigen
hat der Beschwerdeführer diese Entscheidung auch vor dem Ver-
waltungsgerichtshof angefochten.) Die Beschwerde mußte sonach
als unbegründet abgewiesen werden.

Soweit sich die Beschwerde gegen den Besbheid der Kärntner
Landesregierung vom 7. August 1956 richtet, war sie ebenfalls als
unbegründet abzuweisen. Der besagte Bescheid hat die Erteilung
der vom Gesetz geforderten aufsichtsbehördlichen Genehmigung
zum Inhalt. Nach dem vorhin Gesagten handelt es sich nicht nur

. :mn einen irrtümlichen Gebrauch der Bescheidform, um-die Kärntner
Jägerschaft von der Genehmigung der Entscheidung des Ehren-
gerichtes in Kenntnis zu setzen, sondern auch um eine mit dem
Wesen eines internen Verwaltungsaktes im Widerspruch stehenden
Zustellung einer bloß an eine Behörde (Organ eines Selbstverwaltungs-
körpers) zu richtenden Mitteilung. Die den Vorschriften des Ver-
fahrensrechtes (AVG.) zuwiderlaufende Anwendung der Bescheid-
form konnte aber in der Rechtssphäre des Beschwerdeführers keine
Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes be-
wirken, denn es liegt, wie gesagt, lediglich möglicherweise ein Verstoß
gegen Verfahrensvorschriften vor.
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Der Antrag der Bundesregierung wird als unzulässig zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe :
Die Bundesregierung hat beim Verfassungsgerichtshof gemäß

Art. 138 Abs. 2 B.-VG. die Feststellung beantragt, ob der Bund
die Zuständigkeit in Gesetzgebung und Vollziehung hat, Maßnahmen.
wie sie in dem dem Antrag angeschlossenen Entwurf eines Bundes-
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gesetzes über Hilfs- und Rettungsmaßnahmen in Katastrophenfällen
vorgesehen sind, zu treffen.

Nach § 53 VerfGG. 1953 hat ein Antrag im Sinne des Art. '138
Abs. 2 B.-VG. die Feststellung zu begehren, ob eine Angelegenheit
nach Gesetzgebung oder Vollziehung in die Zuständigkeit des Bundes
oder der Länder fällt., Handelt es sich um die Zuständigkeit zur
Gesetzgebung, dann hat der Antrag nach § 54 einen Gesetzentwurf
zu enthalten, der den Gegenstand der Beschlußfassung in einer
gesetzgebenden Körperschaft bilden soll. Der Verfassungsgerichtshof
hatte daher zunächst zu prüfen, ob der Antrag der Bundesregierung
überhaupt einen Gesetzentwurf ~mSinne des §54 VerfGG.1953 enthält.

Nun wäre der Entwurf der Bundesregierung in der vorgelegten
Gestalt schon äußerlich nicht geeignet, den Gegenstand der Beschluß-
fassung in einer gesetzgebenden Körperschaft zu bilden. § I Abs. I
des Gesetzes verweist auf "die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen
Hilfs- und Rettungsmaßnahmen ". Die Aufzählung dieser Hilfs-
und Rettungsmaßnahmen fehlt jedoch. Es kann daher ausgeSChlossen
werden, daß die Bundesregierung den Entwurf in der dem Ver-
fassungsgerichtshof vorliegenden Form jemals als RegierUngSvorlage,'
einbringen könnte. Und keine gesetzgebende Körperschaft könnte
und dürfte ein Gesetz dieses Wortlautes beschließen.

Es kommt hinzu, daß der Gesetzgeber mit der Regel des § 54
VerfGG. 1953, daß der Antrag einen Gesetzentwurf zu enthalten
hat, der den Gegenstand der Beschlußfassung bilden soll, doch das
Ziel verfolgt, dem Verfassungsgerichtshof eine einwandfreie Grund-
lage für die Kompetenzfeststellung zu sichern. Nun ist im § I Abs. I
des Entwurfes nur der Zweck der beabsichtigten Maßnahmen be-
stimmt, nämlich die Abwehr und Unterdrückung von Gefahren bei
Katastrophen, wobei die ausgelassenen späteren Bestimmungen
des Gesetzes bestimmen sollen, welche Maßnahmen vorgesehen
werden. Die Frage, unter welche der verschiedenen Kompetenz-
bestimmungen des B.-VG. eine bestimmte Angelegenheit zu sub-
sumieren ist, ist jedoch grundsätzlich nicht danach zu beurteilen,
zu welchem Zweck die Regelung erfolgen soll. Der Zweck, dem
eine Angelegenheit dienen soll, ist nur in jenen Fällen für die Kom-
petenzermittlung von Belang, in denen die Umschreibung des Kom-
petenztatbestandes ausdrücklich auf den~ Zweck Bezug nimmt.
Sonst ist allein die Frage entscheidend, weIChes der Inhalt der in
-Aussicht genommenen Regelung ist (~g. Nr. 2452/52). Im Streitfall
kann sich die Bundesregierung nicht äarauf berufen, daß es irgend-
eine Kompetenzregel gäbe, die ausdrücklich auf den Zweck "Abwehr
und Unterdrückung von Gefahren bei Katastrophen" verweist.
Der Inhalt der in Aussicht genommenen Regelung ist aber infolge
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der Auslassungen im Entwurf überhaupt nicht bestimmt. Der Ver-
fassungsgerichtshof wäre daher gar nicht in der Lage, eine Fest-
stellung der Zuständigkeit zu treffen. Die' Bundesregierung hat
eben dem Gerichtshof keinen Entwurf vorgelegt, der wirklich den
Gegenstand der Beschlußfassung in einer gesetzgebenden Körper-
schaft bilden kann. Es fehlt daher die Grundlage für eine Ent-
scheidung des Verfassungsgerichtshofes.

Der Verfassungsgerichtshof ist nicht der Meinung, daß dieser
Mangel durch einen Verbesserungsauftrag nach § 18 VerfGG. 19.'53
hätte behoben werden können. Diese Bestimmung ist anzuwenden,
wenn eine Eingabe den Anforderungen der §§ 15 und 17 oder anderen
durch dieses Gesetz aufgestellten Formerfordernissen nicht ent-
spricht. Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes liegt jedoch
kein Formmangel, sondern ein Mangel, der sich auf den Inhalt
des vorgelegten Gesetzentwurfes bezieht, vor. Der Antrag der
Bundesregierung mußte daher als unzulässig zurückgewiesen werden.

Angesichts dieser Rechtslage hielt es der Verfassungsgerichtshof
nicht für zulässig, auf einen Einwand der Tiroler Landesregierung
einzugehen, daß der Antrag auch deshalb zurückzuweisen sei, weil
die Rechtsfrage im Sinne des Erkenntnisses Slg. NI'. 1637/48 nur
dadurch geklärt werden könnte, daß die Bundesregierung das ober-
österreichische Landesgesetz, LGBl. NI'. 88/55, wegen Verfassungs-
widrigkeit anficht.

Ein weiterer Einwand der Kärntner Landesregierung, daß die
Bundesregierung auch eine Kompetenzfeststellung auf dem Gebiete
der Vollziehung beantragte, ihr Antrag aber den Erfordernissen
des § 55 VerfGG. 1953 nicht genüge, scheint dem Verfassungs-
gerichtshof unbegründet. Der Verfassungsgerichtshof deutet die
Worte im Antrag der Bundesregierung "festzustellen, ob der Bund
die Zuständigkeit in Gesetzgebung und Vnliziehung besitzt"
nur als eine Umschreibung der gewünschten !Ceststellung, daß die
Angelegenheit unter den Art. 10 B.- VG. falle.
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Im § 18 des Gesetzes vom 11. Juli 1955 zur Förderung der Tierzucht
(Tierzuchtförderungsgesetz - TZFG.), Vorarlberger Landesgesetzblatt Nr. 3/


